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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Satzung des Landkreises Celle über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungs-
kostensatzung) 
 
Satzung des Landkreises Celle über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungs-
kostensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), § 2 und § 4 des Nds. 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat die Vertretung des Landkreises Celle in seiner Sitzung am 30.10.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
§ 1  Kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten 
 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten – im nachfolgenden Verwaltungstätigkeiten – im 
eigenen Wirkungskreis des Landkreises Celle werden nach dieser Satzung Kosten erhoben, wenn die Beteiligten 
hierzu Anlass gegeben haben. Kosten im Sinne dieser Satzung sind Gebühren und Auslagen. 
(2) Verwaltungstätigkeiten i. S. v. Abs. 1 sind auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe. 
(3) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit gerichteter 
Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 
(4) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften für besondere Verwaltungstätigkeiten, die in 
dem Kostentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt. 
 
§ 2 Kostentarif, Höhe der Kosten 
 
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als Anlage geführten Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung 
ist. 
(2) Liegen umsatzsteuerpflichtige Verwaltungstätigkeiten vor, sind die Beträge des Kostentarifes zuzüglich ge-
setzlicher Umsatzsteuer zu erheben. 
(3) Nicht unter den Kostentarif fallen: 

a) Verwaltungstätigkeiten, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche oder persönliche Gebühren-
freiheit besteht, 

b) Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Amtshilfe, 
 
§ 3 Gebühren 
 
(1)  Für Verwaltungstätigkeiten, für welche der Kostentarif einen Rahmen vorsieht, sind bei der Festsetzung der 
Kosten das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwal-
tungstätigkeit zu berücksichtigen. Die Kosten sind auf volle Euro abgerundet festzusetzen. 
(2) Werden mehrere kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so ist für jede Ver-
waltungstätigkeit eine Gebühr nach Kostentarif zu erheben. 
(3) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, zu denen 

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die 
Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem 
Dritten auferlegt oder in sonstiger Weise auf Dritte umgelegt werden kann. 

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts ein-
schließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen zur Durchführung von 
Zwecken i. S. des § 54 der Abgabenordnung (AO) Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die 
Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist. 

 
§ 4 Auslagen 
 
(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit Auslagen notwendig, die nicht 
bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten; dies gilt auch, wenn die Verwal-
tungstätigkeit selbst gebührenfrei ist. Werden bei einer Dienstreise mehrere Dienstgeschäfte wahrgenommen, so sind 
die Reisekosten nach dem Verhältnis der Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung jedes einzelnen Geschäfts 
entstanden wären.  
(2) Auslagen sind in § 13 Abs. 3 Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) exemplarisch aufgeführt.  
 
§ 5  Billigkeitsmaßnahmen  
 
(1) Kosten, die dadurch entstanden sind, dass der Landkreis Celle die Sache unrichtig behandelt hat, sind zu 
erlassen.  
(2) Der Landkreis Celle kann die von ihr festgesetzten Kosten stunden, wenn die sofortige Einziehung für den 
Schuldner mit erheblichen Härten verbunden ist und wenn der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. 
(3) Der Landkreis Celle kann die Kosten ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies im Einzelfall mit 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten ist.  



Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 97 vom 20.11.2025 

- 917 - 

(4) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung ganz oder teilweise abgelehnt oder zurückgenommen, 
bevor die Amtshandlung beendet ist, so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 
(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht ein Antrag auf unverschuldeter Unkenntnis, so 
kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 
(6) Gebühren werden nicht erhoben für 
 

1. mündliche Auskünfte; 
2. Zeugnisse und Bescheinigungen für folgende Angelegenheiten: 

a) Arbeits- und Dienstleistungssachen, 
b) Besuch von Schulen, Fachhochschulen, Universitäten und vergleichbaren Einrichtungen, 
c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern, 
d)Nachweis der Bedürftigkeit; 

3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass      von Verwaltungskosten 
betreffen; 

4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
 
§ 6 Kosten für Rechtsbehelfe 
 
(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den Rechtsbehelf das 
Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzusetzen war. Soweit der Rechtsbehelf Erfolg 
hat, sind nur die Kosten für die vorzunehmende Verwaltungstätigkeit zu erheben. Bei gebührenfreien Verwaltungstä-
tigkeiten werden die Kosten für Rechtsbehelfe im Kostentarif bestimmt. 
(2) Wird eine Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin, der nicht von dem Kostenpflichtigen eingelegt wor-
den ist, im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren oder durch gerichtliches Urteil aufgehoben, so ist eine bereits 
bezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für die Ablehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr über-
steigt. Das Gleiche gilt, wenn ein Gericht nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswidrigkeit 
der Verwaltungstätigkeit festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, wenn die Verwaltungstätigkeit auf-
grund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben des Antragstellers vorgenommen wurde. 
 
§ 7 Kostenschuldner 
 
(1) Kostenschuldner ist derjenige, der zu der Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat oder wer die Kosten durch 
eine gegenüber dem Landkreis Celle abgegebene oder ihr/ihm mitgeteilte Erklärung übernommen hat.  
(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
§ 8 Entstehung der Kostenschuld 
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rücknahme des An-
trages. 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages. 
 
§ 9 Fälligkeit der Kostenschuld 
 
(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht 
der Landkreis Celle einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder Sicherstel-
lung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kos-
tenschuld übersteigt, ist er zu erstatten. 
(3) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der Bescheid die Bestandteile einer Rechnung nach den Vorschrif-
ten des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 
 
§ 10  Vollstreckung 
 
Die Kosten können nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Verwaltungszwangsverfahren 
vollstreckt werden. 
 
§ 11 Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
 
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 NKAG die Vorschriften des Niedersächsischen 
Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung. 
 
§ 12 Datenschutz 
 
(1) Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Betroffene an den Datenschutzbeauftragten der verantwortli-
chen Stelle wenden, die Kontaktdaten sind auf der Webseite des Landkreises Celle unter https://www.landkreis-
celle.de/datenschutz abrufbar. 
(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung der Verwaltungstätigkei-
ten nach dieser Satzung, insbesondere zur Bearbeitung von Anträgen und zur Erhebung von Verwaltungskosten. 

https://www.landkreis-celle.de/datenschutz
https://www.landkreis-celle.de/datenschutz
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Rechtsgrundlage hierfür sind Art. 6 Abs. 1 lit. c und e DSGVO in Verbindung mit § 1 Abs. 6 und § 3 NDSG sowie den 
vorgenannten Fachgesetzen sowie § 11 NKAG. 
(3) Es werden nur die für die Bearbeitung erforderlichen Daten verarbeitet, insbesondere: 

• Name und Kontaktdaten, 

• Angaben zum Verwaltungsvorgang (z. B. Aktenzeichen, Antragsgegenstand), 

• Gebühren- und Zahlungsinformationen. 
Die Erhebung erfolgt in der Regel anlassbezogen, etwa bei der Antragsstellung oder im Zuge gebührenpflichtiger 
Amtshandlungen. 
(4) Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder zur Erfüllung 
der Aufgabe erforderlich ist. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht statt. 
(5) Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zur Einhaltung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, insbesondere aus dem Haushalts- und Abgabenrecht, erforderlich ist. 
(6) Die betroffenen Personen haben die Rechte nach den Art. 13 bis 18 und 21 DSGVO, insbesondere auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch. 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Landkreises Celle über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 17.07.2007 - zuletzt geändert am 13.12.2024 - außer Kraft. 
 
Celle, den 30.10.2025 
 
Flader 
Landrat L.S. 
 
Kostentarif 
zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) des Landkreises Celle 
Gebühren (§ 3 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 4 der Verwaltungskostensat-
zung). 
 
Für die Gebührenbemessung des Verwaltungsaufwandes werden die Pauschbeträge gem. § 1 Abs. 4 S. 5 der Allge-
meinen Gebührenordnung (AllGO) in der jeweils geltenden Fassung zu Grunde gelegt. Bei Gebühren nach Zeitauf-
wand wird je angefangener Viertelstunde und entsprechend der einzelnen Stundensätze abgerechnet. 
 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

   

1 Vervielfältigungen, andere Druckerzeugnisse und Überlas-
sung elektronischer Dateien  

 

1.1 Vervielfältigung je angefangener Seite (schwarz-weiß)  

1.1.1 - bis zum Format DIN A4 0,50 

1.1.2 - bis zum Format DIN A3 1,00* 

1.1.3 - bei größeren Formaten  bis zu 15,00* 

1.1.4 - bei Nutzungsüberlassung des Kopiergerätes an 
Bürger 

halbe Gebühr 

 Anmerkung zu Nr. 1.1.4: 
Ein Anspruch auf Nutzungsüberlassung besteht nicht. 
 

 

1.2 Vervielfältigung je angefangener Seite (farbig)  

1.2.1 - bis zum Format DIN A4 1,00 

1.2.2 - bis zum Format DIN A3 2,00* 

1.2.3 - bei größeren Formaten bis zu 15,00* 

1.2.4 - Nutzungsüberlassung des Kopiergerätes an Bürger halbe Gebühr 

 Anmerkung zu Nr. 1.2.4: 
Ein Anspruch auf Nutzungsüberlassung besteht nicht. 

 

 

1.3 Vorbereitung, Erstellung und Übersendung digitaler Kopien / 
elektronischer Dateien 

 

1.3.1 - per E-Mail / per Downloadlink nach Zeitaufwand, mind. je-
doch 15,00 
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1.3.2 - per Datenträger (umfasst sind Kosten für Datenträ-
ger und Versand, die nicht gesondert als Auslagen 
erhoben werden) 

nach Zeitaufwand, mind. je-
doch 25,00 

   

2 Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und 
Ausweise 

 

2.1 Beglaubigung von Unterschriften  nach Zeitaufwand* 

2.2 Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Vervielfältigungen 
und Negativen  

nach Zeitaufwand, mind. je-
doch 2,00 höchst. 8,00 je 

Seite* 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

2.3 Beglaubigungen von Urkunden und Bescheinigungen für 
den Gebrauch im Ausland  

nach Zeitaufwand* 

2.4 Ausstellen einer Bescheinigung nach Zeitaufwand 

2.4.1 - über einen ausländischen Studienabschluss nach Zeitaufwand, mind. je-
doch 70,00 

2.4.2 - über die Bewertung eines anderen ausländischen 
Bildungsnachweises oder eines inländischen Bil-
dungsnachweises 

nach Zeitaufwand, mind. je-
doch 54,00 

 Anmerkung zu Nr. 2.4 
Gebühren nach Nr. 2.4 werden nicht erhoben, wenn Gebüh-
ren nach einer anderen Nummer zu erheben sind. 
 

 

2.5 Ausstellen eines Ausweises, eines Zeugnisses oder einer 
sonstigen Bescheinigung 

nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 2.1 bis 2.5:  
Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind: 

a) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von Auswei-
sen, Bescheinigungen und Zeugnissen im Rahmen 
eines bestehenden oder früheren Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses 

b) das Ausstellen von Bescheinigungen über die Zah-
lung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengel-
dern, Krankengeldern, Unterstützungen und der-
gleichen aus öffentlichen oder privaten Kassen 

c) das Ausstellen von Zeugnissen, ausgenommen 
Zweitausfertigungen, durch die Schule oder die 
Schulbehörde, 

d) die Beglaubigung von Zeugniskopien durch die 
Schule oder Schulbehörde, die das Zeugnis ausge-
stellt hat, 

e) das Ausstellen von Ausweisen und Bescheinigun-
gen über den Schulbesuch, 

f) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von Auswei-
sen, Bescheinigungen und Zeugnissen in Gnaden-
sachen 

g) Beurkundungen durch Urkundspersonen beim Ju-
gendamt nach dem Achten Buch des Sozialgesetz-
buches 

h) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von Auswei-
sen, Bescheinigungen und Zeugnissen zum Nach-
weis der Bedürftigkeit, 

i) Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Sozi-
alhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe. 
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Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

2.6 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. 
die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 
Satz 3 Baugesetzbuch (Negativzeugnis)1 

nach Zeitaufwand, mind. 
35,00 

2.7 Löschungsbewilligungen, soweit nicht privatrechtlich nach Zeitaufwand* 
* 

   

3 Akteneinsicht, Auskunft, Nachforschung   

3.1. Gewährung von Akteneinsicht 
 

nach Zeitaufwand, mind. je-
doch 14,00* 

* 

3.2 bei Versendung der Akten, je Sendung zzgl.  
 

12,00 

 Anmerkung zu Nr. 3.1 
a) Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Aktenein-

sicht in einem laufenden Verfahren an Verfahrens-
beteiligte gewährt wird. 

b) Die Aufwendungen, die Dritten für die Versendung 
der Akten zu zahlen sind, sind in der Gebühr nicht 
enthalten und gesondert als Auslagen zu erheben. 

c) Für die Akteneinsicht durch Übersendung digitaler 
Dateien sind Gebühren nach Nr. 1.3 zu erheben. 
 

 

3.2 Auskünfte  

3.2.1 Auskünfte aus einer Datenbank, einer Kartei, einem Regis-
ter oder einem sonstigen Verzeichnis 

nach Zeitaufwand 

3.2.2 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und für wirtschaftli-
che Dispositionen und Prognosen an interessierte Gesell-
schaften ö.ä. 

nach Zeitaufwand 

3.3 Nachforschung der Kasse nach dem Verbleib eines über-
wiesenen Betrages 

nach Zeitaufwand* 
* 

 Anmerkung zu Nr. 3.3: 
a) Eine Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Nachfor-

schung ergeben hat, dass der infrage stehende Be-
trag der Empfängerin oder dem Empfänger nicht 
gutgeschrieben oder nicht an sie oder ihn ausge-
zahlt worden ist. 

 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

 b) Der Betrag, der von der Kasse für die Nachfor-
schung an das kontoführende Kreditinstitut zu zah-
len ist, ist in der Gebühr nicht enthalten und geson-
dert als Auslage zu erheben. 

 

 

3.4 Feststellungen aus Konten und Akten  nach Zeitaufwand* 
* 

   

4 Abgaben   

4.1 Aufstellung über den Stand eines Steuerkontos je Haus-
haltsjahr 

10,00* 
* 

4.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre, für 
jedes Jahr 

10,00* 
* 

4.3 Zweitausfertigung vom Abgabenbescheid  10,00 

 
1Hinweis zu Nr. 2.6: Die Erteilung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB ist eine Amtshandlung. Im 
Hinblick auf die Bindung des grundbuchrechtlichen Vollzuges jeder Auflassung an die Vorlage eines solchen Zeugnis-
ses liegt seine Erteilung insoweit im öffentlichen Interesse. Trotzdem ist die Erhebung von Kosten nicht nach § 4 Abs. 
2 NKAG, § 2 Abs. 1 NVwKostG ausgeschlossen, weil nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB das Zeugnis nur auf Antrag 
erteilt wird. Erhebt eine Gemeinde Gebühren für die Erteilung eines Negativ-zeugnisses, muss sie berücksichtigen, 
dass nur für die Zeugniserteilung selbst Kosten erhoben werden können. Die Prüfung, ob ein Vorkaufsrecht besteht 
und ob es ausgeübt werden soll, hat die Gemeinde dagegen nach Mitteilung des jeweiligen Kaufvertrages überwiegend 
im öffentlichen Interesse von Amts wegen durchzuführen. 



Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 97 vom 20.11.2025 

- 921 - 

   

5 Nutzung des Kreisarchives  

5.1 Schriftliche Auskünfte, einschließlich der dazu erforderlichen 
Ermittlungen, für jede angefangene Viertelstunde. 

17,00 

5.2 Nutzung des Archivgutes mittels Selbstrecherche innerhalb 
der Öffnungszeiten des Kreisarchivs pro Tag 

10,00 

 Anmerkung zu Nr. 5:  
Die Benutzung des Kreisarchivs für wissenschaftliche und 
heimatkundliche Zwecke sowie bei der Durchführung von 
Arbeiten im Rahmen der Schul- und Berufsausbildung ist 
unentgeltlich, es sind lediglich die Auslagen zu erstatten.  
Die Benutzung des Kreisarchivs für familiengeschichtliche 
Auskünfte ist kostenpflichtig (siehe 5.1 ff) 
Die Kosten für anfallende Beglaubigungen, Reproduktionen 
von Archivgut (Kopie /Digitale Reproduktion) richten sich 
nach den unter Nr. 1 und Nr. 2 genannten Gebühren. 
Sonstige Auslagen, wie Portogebühren, werden gemäß § 4 
der Verwaltungskostensatzung nach den tatsächlich ent-
standenen Kosten berechnet. 

 

   

6 Ausnahmen nach § 24 Abs. 7 des Niedersächsischen Stra-
ßengesetzes 

nach Zeitaufwand 

   

7 Genehmigungen, Überwachung, Bewilligungen im Zusam-
menhang mit Baumaßnahmen 

 

7.1 Bestätigung über die gesicherte Erschließung nach § 62 
Niedersächsische Bauordnung 

75,00 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

7.2 Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rech-
nung Dritter von Unternehmen an öffentlichen Straßen, Plät-
zen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden 

nach Zeitaufwand  

7.3 Bereitstellung von Verkehrsschildern bestehend aus Ver-
kehrszeichen oder Absperrbarke, Teleskopbefestigungs-
stangen, Betonsteinen 

20,00  
zzgl. 5,00 pro Schild und 

Tag  

   

8 Antragskonferenz  

 Durchführung einer Antragskonferenz, wenn nach der An-
tragskonferenz ein Antrag auf Vornahme einer gebühren-
pflichtigen Amtshandlung nicht gestellt wird 

nach Zeitaufwand 

   

9 Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, 
die von einer Privatperson zu deren Nutzen gewünscht ist 
(die Niederschrift über die Erhebung von Rechtsbehelfen ist 
ausgenommen) 

nach Zeitaufwand 

   

10 Gebühren in besonderen Fällen (Ablehnung und Rück-
nahme eines Antrages, Änderung, Rücknahme oder Wider-
ruf einer Amtshandlung, Rechtsbehelfe, Rückforderungen) 

 

10.1 Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer gebühren-
pflichtigen Amtshandlung aus anderen Gründen als wegen 
Unzuständigkeit der Behörde 
 
 

nach Zeitaufwand 

10.2 Rücknahme eines Antrags auf Vornahme einer gebühren-
pflichtigen Amtshandlung 
 
 

nach Zeitaufwand, max. 25 
% der ursprünglichen für die 
Amtshandlung festzusetzen-

den Gebühr 

 Anmerkung zu Nr. 10.1 und 10.2: 
Die Gebühr darf nicht höher sein als die für die Vornahme 
der Amtshandlung festzusetzende Gebühr. 
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10.3 Nachträgliche Änderung einer gebührenpflichtigen Amts-
handlung 
 

nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 10.3: 
Die Gebühr darf nicht höher sein als die für die Gebühr, die 
für eine nicht auf die Änderung beschränkte Amtshandlung 
festzusetzen war. 
 

 

10.4 Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung nach Zeitaufwand 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

 Anmerkung zu Nr. 10.4: 
Eine Gebühr wird nicht erhoben für die Rücknahme oder Wi-
derruf eines Bescheids zur Gewährung einer Zuwendung 
oder anderen Geldleistung, wenn eine Gebühr nach Nr. 11 
zu erheben ist. 
 

 

10.5 Rechtsbehelfe   

10.5.1 Entscheidung über einen Rechtsbehelf, soweit der Rechts-
behelf erfolglos bleibt oder der  
Rechtsbehelf nur deshalb Erfolg hat, weil die Amtshandlung 
aufgrund unrichtiger oder  
unvollständiger Angaben der Person, die den Rechtsbehelf 
eingelegt hat, vorgenommen  
oder abgelehnt worden ist. 

 

10.5.1.1 in einer gebührenpflichtigen Angelegenheit (vgl.  
§ 6 der Satzung) 

das 1 ½ -fache der Gebühr, 
die für die angefochtene 

Entscheidung anzusetzen 
war 

10.5.1.2 im Übrigen nach Zeitaufwand 

10.5.2 Bearbeitung eines Rechtsbehelfs, wenn der Rechtsbehelf 
vor Beendigung des Rechtsbehelfsverfahrens zurückgenom-
men wird. 
 

nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 10.5.2: 
Richtet sich der Rechtsbehelf ausschließlich gegen eine 
Kostenfestsetzung, so darf die Gebühr den strittigen Betrag 
nicht übersteigen. 

 

   

11 Rückforderung von Zuwendungen oder anderen Geldleis-
tungen 
 

nach Zeitaufwand, jedoch 
mind. 10 % des Rückforde-

rungsbetrags und höchstens 
10.000 

 Anmerkung zur Nr. 11: 
a) Zum Zeitaufwand gehört auch der Zeitaufwand für 

die Änderung, die Rücknahme oder den Widerruf 
des Bescheids zur Gewährung der Zuwendung 
oder anderen Geldleistung. 

b) Von einer Gebührenerhebung ist abzusehen, wenn 
die Rückforderung darauf beruht, dass 
aa) eine Zuwendung durch nachträglich eingetre-

tene unvorhergesehene Minderungen des In-
vestitionsvolumens oder infolge Zuwendungen 
von dritter Seite gekürzt werden muss, 

 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

 bb) der Verwendungszweck aus Gründen, die nicht 
die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen-
dungsempfänger zu vertreten hat, nicht er-
reicht worden ist oder 

cc) die Zuwendung nicht rechtzeitig oder fristge-
recht verwendet worden ist, soweit die Zuwen-
dungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-
fänger dies nicht zu vertreten hat. 
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c) Mit Gebühr ist der Verwaltungsaufwand für die An-
forderung von Zinsen für den Rückforderungsbe-
trag abgegolten. 

 

12 Allgemeiner Auffangtatbestand  

 Genehmigungen, Erlaubnis, Ausnahmebewilligung oder 
sonstige auf Antrag oder Veranlassung des/der Kosten-
schuldners/-in vorzunehmende Amtshandlung oder Protokoll 
über Verhandlungen, wenn in diesem Kostentarif und auch 
in anderen Rechtsvorschriften weder eine Gebühr bestimmt 
noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist. 

nach Zeitaufwand 

   

13 Durchführung von Rechnungsprüfungen gemäß § 153 
NKomVG i. V. m. §§ 155 Abs. 2 Nr. 3, 153 Abs. 3, 157 und 
158 NKomVG sowie § 16 NKomZG 

 

13.1 Bei wirtschaftlichen Unternehmen und anderen geprüften 
Einrichtungen pro Prüfer/in 

nach Zeitaufwand 

   

14 Amtshandlungen des Gesundheitsamtes  

14.1  labordiagnostische Untersuchungen  

14.1.1 Blutentnahme nach Zeitaufwand 

14.1.2 HIV-Test mit Bescheinigung kostenlos 

14.1.3 Quantiferontest mit Bescheinigung 99,71 

14.1.4 EKG nach Zeitaufwand 

   

14.2 Beihilfegutachten   

14.2.1 Kurgutachten   

14.2.1.1 ohne Untersuchung  59,50 

14.2.1.2 mit Untersuchung  82,00 

14.2.2 Gutachten über andere beihilferechtliche Fragen   

14.2.2.1 ohne Untersuchung  82,00 

14.2.2.2 mit Untersuchung  104,50 

   

14.3 Verkehrsmedizinische Untersuchungen  

14.3.1 Sehtest gemäß FeV 43,50 

14.3.2 Sehtest mit Überprüfung der Perimetrie 72,50 

Nr. Gegenstand 
 
 

Gebühr/ 
Pauschbetrag in Euro 

14.3.3 Untersuchung der psychofunktionalen Leistungsfähigkeit ge-
mäß FeV 

101,50 

14.3.4 ärztliche Untersuchung gemäß FeV 59,50 

14.3.5 anlassbezogene ärztliche Untersuchung gemäß FeV 194,50 

14.4 Zeugnisse des Gesundheitsamtes  

14.4.1 Gutachten zur Frage der gesundheitlichen Eignung für eine 
bestimmte Funktion bzw. Tätigkeit 

82,00 

14.4.2 Amtsärztliches Zeugnis bei Versäumnis der Prüfung bzw. 
Feststellung der Prüfungsunfähigkeit 

82,00 

14.4.3 Amtsärztliche Bescheinigung nach § 14 des Nds. Hoch-
schulgesetzes 

82,00 

14.4.4 Bescheinigung für die Kindergeldkasse ohne Untersuchung 
(EStG) 

nach Zeitaufwand 

14.4.5 Beglaubigung einer Bescheinigung für das Mitführen von 
Betäubungsmitteln im Rahmen einer ärztlichen Behandlung 
nach Artikel 75 des Schengener Durchführungsabkommens 
für Betäubungsmittel 

37,00 

14.4.6 Sonstige Gutachten nach Zeitaufwand 
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15 Durchführung von Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 5 NBrandSchG 
 

nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zur Nr. 15: 
Zur Durchführung der Brandverhütungsschau zählen ihre 
Vorbereitung, die Prüfung vor Ort, ihre Nachbereitung und 
ggf. erforderliche Nach-schauen. 

 

   

16 Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen nach Zeitaufwand 

   

17 Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Ge-
bührensatzung nicht näher bestimmt werden können und die 
mit besonderer Mühe verbunden sind 

nach Zeitaufwand* 
 

 
* Hinweis für Inhaber von Ehrenamtskarten: 
Für Inhaber einer Ehrenamtskarte beträgt die Gebühr 80% der genannten Festgebühr. Ist eine Gebühr nach Zeitauf-
wand vorgesehen beträgt diese 80 % des Gebührensatzes nach Zeitaufwand, mindestens jedoch der Viertelstunden-
satz für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 unter dem 2. Einstiegsamt und für vergleichbare Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 
 

- - - 
 
Anordnung einer öffentlichen Zustellung nach § 10 VwZG 
 
Straßenverkehrsamt  Celle, den 20.11.2025 
Zulassungsbehörde 
Az.: 152-04-CE-EG278 
 
Kalocsai, Krisztian, 24.09.1982 
 
Anordnung einer öffentlichen Zustellung nach §10 VwZG 
 
Gegen Herrn Kalocsai soll die öffentliche Bekanntmachung eines Gebührenbescheides für die Maßnahme zur Außer-
betriebsetzung des Fahrzeuges CE- EG278 angeordnet werden.  
Sowohl ein postalischer Zustellungsversuch als auch ein Zustellungsversuch mittels Vollzugsdienst des Landkreises 
Celle an die bekannte Adresse Nienburger Str.72, 29323 Wietze blieben bisher erfolglos. Die Ermittlung zur Meldean-
schrift des Herrn Kalocsai über den Melderegisterdatenspiegel in Niedersachsen mit Abfrage vom 20.11.2025 ergab 
weiterhin die bekannte o.g. Meldeadresse. Herr Kalocsai scheint unbekannt verzogen zu sein oder sich einer Zustel-
lung entziehen zu wollen. Andere Zustellungsbevollmächtigte sind nicht bekannt.  
Es ist daher beabsichtigt, nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VwZG eine öffentliche Bekanntmachung durchzuführen. 
 
John 
 

- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Stadt Bergen, Sitzung des Ortsrates Offen am 02.12.2025 

 

Zur Sitzung des Ortsrates Offen am Dienstag, 02.12.2025, um 19:30 Uhr laden wir Sie herzlich ein. Die Sitzung findet 

im Schützenheim Offen, Grüthweg 2, 29303 Bergen, statt. 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentlicher Teil 

 

4. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung 

5. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 06.05.2025 

6. Einwohnerfragestunde 
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7. Straßenausbauplanung „An den Eichen“ OT Offen 

 4106/2025 

8. Haushalt 2025/26 Zweckausgaben Offen 

 4162/2025 

9. Antrag auf Anschaffung eines Defibrillators für die Ortschaft Katensen 

 4163/2025 

10. Bekanntmachungen, Anfragen und Anregungen 

11. Einwohnerfragestunde 

 

Bergen, den 19.11.2025 

Stadt Bergen 

 

Claudia Dettmar-Müller 

Bürgermeisterin 

 

- - - 

 
Gemeinde Faßberg, Öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Faßberg am 27.11.2025 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Donnerstag, den 27.11.2025, um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus, 
Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, eine Sitzung des Rates der Gemeinde Faßberg stattfindet. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

3. Feststellung der Tagesordnung 

4. Genehmigung des Protokolls über die Ratssitzung am 25.09.2025 

5. Zuhörerfragezeit zu Beratungsgegenständen der Tagesordnung 

6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen des Rates 

7. Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses 

8. Berichte aus Sitzungen der Ratsausschüsse 

9. Beschluss über die Annahme von Spenden 

10. Sachstandsbericht zum Neubau der Grundschule Faßberg 

11. Einführung der Ganztagsgrundschule in Müden (Örtze) 

12. Beratung und Beschlussfassung zur Übertragung der Satzungsbefugnis für die Abwasserbeseitigungspflicht 
auf Nutzungsberechtigte von Kleinkläranlagen sowie Übertragung der Genehmigungs- und Kontrollbefugnis für 
abflusslose Sammelgruben von der Gemeinde Faßberg an den Abwasserverband Matheide 

13. Beratung und Beschlussfassung über die unterjährige Einrichtung eines Deckungskreises 

14. Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige Auszahlung 

15. Beratung und Beschlussfassung über eine außerplanmäßige Auszahlung 

16. Beratung und Beschlussfassung über die 2. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung einer Zweit-
wohnsitzsteuer 

17. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 

18. Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige Ausgabe  
hier: Schleppdach Bauhof 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Kommunale Wärmeplanung in der Gemeinde Faßberg 

20. Bericht aus dem Kreistag 

21. Mitteilungen der Verwaltung und Bericht der Bürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten 

22. Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder 
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23. Anfragen und Anregungen der Ortsvorsteher 

24. Zuhörerfragezeit 

25. Schließung der Sitzung 
 
Faßberg, den 19.11.2025 
 
Gemeinde Faßberg 
 
Speder L.S. 
Bürgermeisterin 
 

- - - 
 
Gemeinde Wietze, Schau der Gewässer III. Ordnung 
 
hier: Absage „Graben am Hauptdamm“, Gemarkung Wieckenberg  
 
Die geplante Gewässerschau „Graben am Hauptdamm“ am 
 
Dienstag, den 25. November 2025, 9.00 Uhr, 
 
wird abgesagt.  
 
Ein Folgetermin wird noch bekannt gegeben. 
 
Wietze, den 19.11.2025 
 
Gemeinde Wietze 
 
Wolfgang Klußmann 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
Gemeinde Langlingen, Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
 
Herr Yannis Naumann hat mit schriftlicher Erklärung seinen Sitz im Rat der Gemeinde Langlingen niedergelegt. Der 
Rat der Gemeinde Langlingen hat in seiner Sitzung am 09. September 2025 durch Beschluss festgestellt, dass die 
Voraussetzungen zur Beendigung der Mitgliedschaft im Rat der Gemeinde Langlingen für Herrn Yannis Naumann 
erfüllt sind. Gemäß § 44 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes mache ich hiermit bekannt, dass nach 
dem Ergebnis der Wahl zum Rat der Gemeinde Langlingen im Jahre 2021 der durch das Ausscheiden des Gemein-
deratsmitgliedes Yannis Naumann frei gewordene Sitz im Rat der Gemeinde Langlingen mit Wirkung vom 28. Oktober 
2025 auf Herrn Martin Höbelt, 29364 Langlingen übergegangen ist.  
 
Langlingen, den 19.11.2025  
 
Hermann Schulz 
Gemeindewahlleiter 
 

- - - 
 
Gemeinde Eicklingen, Bekanntmachung über die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung im historischen Kernbereich der 
Gemeinde Eicklingen (Groß Eicklingen) 
 
Gemeinde Eicklingen 
- Der Bürgermeister - 
 
Bekanntmachung  
 
über die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung im historischen Kernbereich der Gemeinde Eicklingen (Groß Eicklingen) 
Gemeinde Eicklingen, Samtgemeinde Flotwedel 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der letztgültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Eick-
lingen in seiner Sitzung am 10.11.2025 die Veröffentlichung im Internet der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung im 
historischen Kernbereich der Gemeinde Eicklingen (Groß Eicklingen) gem. § 84 Abs. 4 S. 3 NBauO i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.  
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Plangeltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich ist nachfolgend dargestellt (unmaßstäblich) 
 

 
© GeoBasis-DE/LGLN (2023) 
 
Der Entwurf der Satzung mit der Begründung wird in der Zeit vom 
 

21.11.2025 bis 05.01.2026 (einschließlich) 
 
gemäß § 3 (2) BauGB im Internet veröffentlicht https://www.flotwedel.de/wirtschaft-bauen/bauen-wohnen/bauleitpla-
ene-im-verfahren/ und im Rathaus der Samtgemeinde Flotwedel, Am Alten Bahnhof 3, 29342 Wienhausen - Team III 
(Bauen und Umwelt) der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme bereitgelegt. 
 
Öffnungszeiten:  
 
- ohne Terminvergabe:  Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
- mit Terminvergabe:  Montag, Mittwoch bis Freitag 
 
Innerhalb der o. g. Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde (vorzugsweise per E-Mail unter 
bauleitplanung@flotwedel.de) vorgebracht werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 5 BauGB bei der 
Beschlussfassung über die Örtliche Bauvorschrift unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Leiferde den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Örtlichen Bauvorschrift nicht 
von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit der Datenschutz-
grundverordnung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG). 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Datenschutzhinweis Bauleitplanung“. 
 
  

https://www.flotwedel.de/wirtschaft-bauen/bauen-wohnen/bauleitplaene-im-verfahren/
https://www.flotwedel.de/wirtschaft-bauen/bauen-wohnen/bauleitplaene-im-verfahren/
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Eicklingen, den 19.11.2025 
Gemeinde Eicklingen 
 
Jörn Schepelmann 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
Gemeinde Eicklingen, 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den räumlichen Geltungsbereich der zukünftigen 
„Erhaltungs- und Gestaltungssatzung im historischen Kernbereich der Gemeinde Eicklingen (Groß Eicklingen)“ 
 
Gemeinde Eicklingen 
Der Bürgermeister 
 
1. Verlängerung der Veränderungssperre für den räumlichen Geltungsbereich der zukünftigen „Erhaltungs- und Ge-
staltungssatzung im historischen Kernbereich der Gemeinde Eicklingen (Groß Eicklingen)“. 
 
Der Rat der Gemeinde Eicklingen hat am 10.11.2025 den Beschluss über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre 
für den räumlichen Geltungsbereich der zukünftigen „Erhaltungs- und Gestaltungssatzung im historischen Kernbereich 
der Gemeinde Eicklingen (Groß Eicklingen) gefasst.  
 
Der Geltungsbereich ist nachfolgend dargestellt (unmaßstäblich) 
 

 
© GeoBasis-DE/LGLN (2023 
 
Die Satzung über die Veränderungssperre trat am 04.01.2024 in Kraft und wurde durch die Teilaufhebung der Satzung 
vom 18.11.2025 geändert.  
 
Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbereich die Bauleitplanung rechtsverbindlich geworden ist, 
spätestens jedoch mit Ablauf des 03.01.2026.  
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Die Gemeinde Eicklingen verlängert hiermit den Ablauf der Veränderungssperre gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um 
1 Jahr. Somit endet die Veränderungssperre nun spätestens mit Ablauf des 03.01.2027.  
 
Die Satzung über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre kann auch im Internet unter https://www.flotwe-
del.de/rathaus-politik/aktuelles/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/gemeinde-eicklingen/auslegun-
gen/veraenderungssperre/ eingesehen werden. 
 
Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Veränderungssperre nochmals um ein weiteres Jahr gemäß § 17 
Abs. 2 BauGB verlängert werden. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzung rechtsverbindlich wird.  
 
Die Satzung über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Eicklingen, den 19.11.2025 
Gemeinde Eicklingen 
 
Jörn Schepelmann 
Der Bürgermeister 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 

https://www.flotwedel.de/rathaus-politik/aktuelles/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/gemeinde-eicklingen/auslegungen/veraenderungssperre/
https://www.flotwedel.de/rathaus-politik/aktuelles/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/gemeinde-eicklingen/auslegungen/veraenderungssperre/
https://www.flotwedel.de/rathaus-politik/aktuelles/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/gemeinde-eicklingen/auslegungen/veraenderungssperre/

